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Index

63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

63/02 Gehaltsgesetz

63/08 Sonstiges allgemeines Dienstrecht und Besoldungsrecht

Norm

BDG 1979 §49 Abs1;

BDG 1979 §58;

GehG 1956 §16 Abs1 idF 1972/214;

VerwaltungsakademieG §16 Abs2;

VerwaltungsakademieG §31 Abs1 Z3;

VerwaltungsakademieG §32 Abs1 idF 1979/568;

Rechtssatz

Der Beamte hat mit - für die Zulassung durch den Direktor der Verwaltungsakademie des Bundes erforderlichen (§ 16

Abs. 2 iVm § 31 Abs. 1 Z. 3 VerwaltungsakademieG) - Zustimmung der Dienstbehörde an Kursen an der

Verwaltungsakademie des Bundes teilgenommen, wobei die Zustimmung in Kenntnis des Seminarprogramms erfolgt

ist. Wenn die Berufungsbehörde in diesem Zusammenhang die "Freiwilligkeit" des Kursbesuches durch den Beamten

betont, so ist dies insoweit zutreAend, als im Beschwerdefall die Initiative zum Kursbesuch unstrittig vom Beamten

(und nicht von der Dienstbehörde) ausging. Mit der Zulassung zu den Lehrgängen war der Kursbesuch für den

Beamten aber nicht mehr "freiwillig", vielmehr war er zum Kursbesuch verpDichtet (vgl. § 32 Abs. 2 leg. cit., demzufolge

die Teilnahme an einem Fortbildungslehrgang als Dienst gilt). Die Dienstbehörde hat aber mit ihrer Zustimmung nicht

nur die Teilnahme an den Lehrgängen für den Beamten zur PDicht gemacht; sie hat ihm mit ihrer Zustimmung - in

Kenntnis des seinen Normaldienstplan überschreitenden Ausmaßes des Kursprogramms - auch die Weisung erteilt, in

diesem Ausmaß Dienst zu verrichten, demnach die Leistung von Überstunden (konkludent) angeordnet.
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